
diese nicht weiterreichen als die eben dargelegte all
gemeine Gleichberechtigung der Bürger. Im Gegenteil: 
Aus dem Klassencharakter der kapitalistischen Gesell
schaftsordnung folgt, daß in ihr verschiedene Fak
toren die Frau selbst von dieser allgemeinen Gleich
berechtigung ausschließen. Diese bedürfen hier keiner 
weiteren Erörterung; sie sind sämtlich eine Folge der 
Ausbeutung im Kapitalismus. In der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung fallen die ökonomischen Ur
sachen der Entrechtung der Frau weg. Deshalb kann 
die Gleichberechtigung in dieser Gesellschaftsordnung 
auch durch das Gesetz erfolgreich bestimmt werden. 
Das erfolgte auch bereits zu Beginn der Errichtung der 
Sowjetmacht. Lenin schrieb: „Die sowjetische Republik 
beseitigte auf einmal alle Spuren der Ungleich
heit der Frau in der Gesetzgebung und sicherte 
ihr auf einmal die volle Gleichberechtigung nach dem 
Gesetz“6. Aber diese Gleichberechtigung muß noch mit 
allen Mängeln behaftet sein, wie sie Lenin in „Staat 
und Revolution“ kennzeichnet.

Um aber die Frau in diesen Stand der Gleich
berechtigung zu setzen, statuiert die Verfassung der 
Sowjetunion (Art. 122) nicht nur die Gleichberechtigung, 
sondern bestimmt zugleich die Mittel, mit deren Hilfe 
sie zu realisieren ist. Hierzu gehören insbesondere fol
gende Maßnahmen des Staates: Gleichstellung im Recht 
auf Arbeit, auf Entlohnung der Arbeit, auf Erholung, 
auf Sozialversicherung und Bildung, staatlicher Schutz 
der Interessen von Mutter und Kind, staatliche Hilfe 
für kinderreiche und alleinstehende Mütter, Gewährung 
eines vollbezahlten Schwangerschaftsurlaubs, ein um
fassendes Netz von Entbindungsheimen, Kinderkrippen 
und Kindergärten.

Dieses „gleiche Recht“ der Frau, das sich jedoch 
gleichzeitig darstellt als „eine Verletzung der Gleich
heit und eine Ungerechtigkeit“, findet seinen bestimm
ten Ausdruck bei der Verteilung des gesellschaftlichen 
Gesamtprodukts. Die Verteilung nach dem Leistungs
prinzip wird mittels der Zirkulation realisiert. Auf die
sem Wege erwirbt der Bürger die notwendigen Gegen
stände für den persönlichen Bedarf. Gegenüber der 
Gesellschaft sind die Bürger zum Empfang eines be
stimmten Teils des gesellschaftlichen Gesamtprodukts 
berechtigt, nicht aber eines g l e i c h e n  Teils. Der 
einzelne erwirbt an diesem bestimmten Teil persön
liches Eigentum. Das persönliche Eigentumsrecht festigt 
und schützt somit die dem Bürger gewährte Möglich
keit, den ihm zukommenden Teil des gesellschaftlichen 
Gesamtprodukts für die Befriedigung seiner materiel
len und kulturellen Bedürfnisse entsprechend den Nei
gungen, dem Geschmack und den Gewohnheiten zu 
nutzen. Damit begründet und schützt das sozialistische 
Recht die maximale Freiheit des Bürgers bei der 
Nutzung seines persönlichen Eigentums. Dieser Zweck 
der Befriedigung seiner materiellen und kulturellen 
Bedürfnisse, der Nutzung des persönlichen' -Eigentums 
ist mithin auch Schutz der bestehenden Verteilungs
ordnung. Und ebenso wichtig ist es, darauf hinzuweisen, 
daß das Wesen dieses Eigentumsrechts auch durch die 
Ziele 'bestimmt wird, denen das Recht dient: Nutzung 
im e i g e n e n  Interesse7, Sicherung der Befriedigung 
der durch das Gesetz geschützten Interessen des Rechts
befugten8.

Auf der Grundlage einer solchen Gleichberechtigung, 
die auch im Sozialismus zugleich Ungleichheit bedeu
tet, schließen Mann und Frau die Ehe. Ist diese Gleich
berechtigung vor dem Gesetz auch bereits eine aus
reichende Grundlage für die Gleichberechtigung in der 
Ehe? Dieses Problem existiert nicht nur für die Über
gangsperiode zum Sozialismus, sondern auch für die 
sozialistische Gesellschaftsordnung selbst. Für die Über
gangsperiode zum Sozialismus erweitert sich das Pro
blem, wie noch dargelegt werden wird. Im Sozialismus 
sind die Eheleute, soweit sie nicht gleiches Arbeitsein
kommen haben und das Erfordernis der Befriedigung 
ihrer persönlichen Bedürfnisse dasselbe ist, ungleich 
bei der Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtpro
dukts, ungleich bei dem Erwerb persönlichen Eigen
tums zur Befriedigung ihrer materiellen und kulturel-
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len Bedürfnisse. Diese wirtschaftliche Ungleichheit 
muß — wenn sie kein Korrelat erfährt — zu einer öko
nomisch bestimmenden Rolle desjenigen Ehepartners 
führen, der im größeren Umfang an der Verteilung des 
gesellschaftlichen Gesamtprodukts beteiligt ist. Der 
Fall, daß einer der Ehepartner überhaupt nicht arbeitet 
und deshalb kein eigenes Einkommen hat, also an der 
Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtprodukts gar 
nicht beteiligt ist, erscheint hier nur als ein Grenzfall 
des allgemeinen Problems. Dabei gibt es auch im Sozia
lismus verschiedene typische Fälle dieser Kategorie, 
z. B. die Erziehung mehrerer Kinder in der Familie, 
das Studium eines Ehepartners, Arbeitsunfähigkeit in
folge Krankheit oder Alters usw. In der Gestalt von 
Beihilfen, Stipendien, Unterstützungen, Versicherungs
leistungen usw. wird zwar auch ein solcher Ehepartner 
an der Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtpro
dukts beteiligt sein, aber meistens in geringerem 
Umfang als der andere Teil.

In der Ehe muß deshalb die Zweckbestimmung des 
persönlichen Eigentums eine Wandlung erfahren. Wenn 
— wie oben ausgeführt — diese Zweckbestimmung ihren 
Ausdruck in der Nutzung des Anteils am gesellschaft
lichen Gesamtprodukt im e i g e n e n  Interesse findet, 
so muß jetzt an die Stelle dieses eigenen Interesses in 
bestimmtem Umfang das Interesse der ehelichen Ge
meinschaft treten. Dieser Wechsel in der Zweckbestim
mung muß auch einen entsprechenden juristischen Aus
druck erhalten. Eine juristische Regelung der ehe
lichen Vermögensverhältnisse hat zwei Widersprüche 
zu überwinden: erstens den Widerspruch zwischen 
der Ungleichheit in der Aneignung des Anteils 
am gesellschaftlichen Gesamtprodukt und dem Er
fordernis der realen Gleichberechtigung innerhalb der 
Ehe; zweitens den Widerspruch zwischen der Zweck
bestimmung der persönlichen Nutzung des persönlichen 
Eigentums und der Zweckbestimmung einer Nutzung 
im Interesse von Ehe und Familie. Entgegen der Auf
fassung von N a t h a n 9  ist nicht nur der eheliche Auf
wand eine Frage der harmonischen Lebensgemeinschaft, 
sondern auch das Güterrecht. Und deshalb kann ich 
auch seiner Auffassung nicht beitreten, daß das Eigen
tumsrecht in der Ehe keine Rolle spiele10.

Es handelt sich aber bei dieser Korrektur der „Un
gerechtigkeit“ des Verteilungsprinzips im Hinblick auf 
die eheliche Gemeinschaft nicht nur um die Frage der 
Nutzung des persönlichen Eigentums für e h e l i c h e  
Zwecke.

„Die Statuierung von Gesamteigentum der Eheleute 
an dem während der Ehe erworbenen Vermögen ist 
bedingt durch den Charakter der F a m i l i e  in der 
sozialistischen Gesellschaft: durch die wirkliche
Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Ehe, 
den werktätigen Charakter der Familie, dadurch, daß 
die Hauptexistenzquelle der Familie die Arbeit ihrer 
Mitglieder in der sozialistischen Gesellschaft ist und 
die mit der Führung des Haushalts und der Erziehung 
der Kinder verbundene Arbeit von großer gesell
schaftlicher Bedeutung ist und hoch eingeschätzt wird. 
In der sozialistischen Gesellschaft sind Grundlage der 
Ehe die persönlichen Beziehungen von Mann und 
Frau, ihr gemeinschaftliches Leben, die Erziehung der 
Kinder als der künftigen Erbauer des Kommunismus. 
Die Vermögensverhältnisse tragen in der Familie 
einen untergeordneten Charakter. Sie entstehen im 
Zusammenhang mit der Konsumtion des Teils des 
gesellschaftlichen Gesamtprodukts, der zur Befriedi-
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führt Nathan diesen Gedanken selbst nicht konsequent durch. 
„Diese gemeinsam genützten Dinge sind, wenn auch nicht 
allein, eine Art materielles Substrat der Ehe“ (S. 301). „Es 
wurde schon oben ausgeführt, daß die Sachen, welche die 
Eheleute tägUch gemeinsam benützen, in näherer Beziehung 
zur gemeinschaftlichen Lebensführung stehen als sämtliche 
anderen Vermögensgegenstände und das insoweit die Tren
nung der Eigentumsrechte die Harmonie der Ehe durchaus zu 
beeinträchtigen geeignet ist. In diesem Umfange scheint mir 
eine gut ausgestaltete Vermögensgemeinschaft dem heutigen 
Bewußtsein der Werktätigen besser zu entsprechen, und es 
wäre m. E. zu prüfen, ob es in dieser Periode das Wesen 
der Ehe nicht sogar erfordert, in gewissem Umfange auch den 
in die Ehe eingebrachten Hausrat in die Gemeinschaft einzu
beziehen“ (S. 333/334). Dabei darf man überdies nicht über
sehen, daß auch in der sozialistischen Gesellschaft der Hausrat 
einschließlich Wohnhaus, Kraftwagen usw. und die kulturellen 
Gegenstände den Hauptteil des persönlichen Eigentums aus
machen.
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